
  Seite 1 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

DDiiee  UUrrtteeiillee,,  ddiiee  ssiicchh  aauuss  SSuurraatt  aall  JJiinnnn  //AAyyaa  1188  eerrggeebbeenn  
 
ALLAH (subhanahu wa ta3ala) sagt:  

ًوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدا   

'Und wahrlich, die Moscheen sind ALLAHS; so ruft niemanden neben ALLAH an.' 
(Surat al-Jinn 72:18) 

1 - In den Moscheen zu jemanden anderes außer ALLAH (subhanahu wa ta3ala) 
aufzurufen ist Batil. 

2 - In den Moscheen in einem anderen Namen zu Sprechen als im Namen ALLAHS 
verlangt Hass. 

3 - In den Moscheen jemanden anderes außer ALLAH (subhanahu wa ta3ala) zu 
verteidigen gehört zu den größten Sünden. 

4 - In den Moscheen zu jemand anderem als ALLAH (subhanahu wa ta3ala) aufzurufen ist 
Schirk. 

5 - Zu glauben, dass es erlaubt ist, in den Moscheen zu jemanden anderen aufzurufen 
als ALLAH (subhanahu wa ta3ala) ist Kufr. Leider wird dies alles heutzutage in den 
Moscheen gemacht. 

6 - Wenn ein aufrichtiger Muslim, sei es aus Spaß oder zum Spott, sei es aus Angst 
oder sei es, dass er sich dadurch etwas erhofft in den Moscheen zu etwas anderem 
als ALLAH (subhanahu wa ta3ala) aufruft, ist er in den Kufr abgefallen. 

7 - Wer zu etwas anderem außer ALLAH (subhanahu wa ta3ala) aufruft, hat dem, zu dem 
er aufruft Wala gezeigt; Freundschaft entgegengebracht. 

8 - Dieser Ayat erklärt die Bedeutung von 'La ilaha illa ALLAH'. Ilah bedeutet, 
derjenige, der angebetet wird. Der wahre Ilah ist nur ALLAH ((subhanahu wa ta3ala). 

Deswegen sind alle Ibadat nur an ALLAH (subhanahu wa ta3ala) zu verrichten und 
dürfen an keinen außer ALLAH (subhanahu wa ta3ala) verrichtet werden. 
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9 - Der Dschihad muss solange weitergehen, bis auf der gesamten Erde, auch die 
Moscheen einbezogen, keine Fitna mehr stattfindet und bis sämtliche Verehrung nur 
an ALLAH (subhanahu wa ta3ala)  allein gerichtet ist. 

10 - Von denjenigen, die zu etwas anderem als ALLAH (subhanahu wa ta3ala) aufrufen 
wird keine Dschizya genommen, wie sie von den Juden genommen wird; mit ihren 
Frauen kann nicht geheiratet werden, wie mit den Frauen der Juden geheiratet 
werden kann. Denn dies ist der größte Kufr. 

(aus Kitabu Tauhid , von Muhammad ibnu Abdil Wahab) 
 

Die Gelehrten hatten kleine Meinungsverschiedenheiten bei der Bedeutung von 
'Masjid' : 

1- Nach der Meinung der meisten Gelehrten sind hier die Plätze gemeint, die zur 
Anbetung ALLAHS (subhanahu wa ta3ala) errichtet wurden; in diese Bezeichnung fallen 
auch Kirchen, Synagogen und die Moscheen und Gebetsstätten der Muslime. 'Die 
Moscheen sind ALLAHS.' wurde von ALLAH (subhanahu wa ta3ala) gesagt, weil: 

Die vorigen Ummam haben in ihren Klöstern, Gebetsstätten, Kirchen und Synagogen 
in die Ibada Schirk beigemischt. Deswegen hat ALLAH (subhanahu wa ta3ala) den 
Muslimen Ikhlas und Tauhid befohlen.  

2- Nach der Meinung von Hasan al Basri hat ALLAH (subhanahu wa ta3ala) mit dem 
Wort Masjid die gesamte Erde gemeint. Denn der Gesandte ALLAHS (salla lahu 3alaihi 
wa salam) hat gesagt: 'Die ganze Erde wurde mir zur Gebetsstätte gemacht.' Demnach 
ist die Bedeutung: 'Die gesamte Erde ist die Schöpfung ALLAHS (subhanahu wa ta3ala); 
deshalb verrichtet die Ibada auf dieser Erde zu keinem, außer zu Dem, Der diese 
Erde erschaffen hat.' 

3- Nach einer anderen Überlieferung von Hasan al Basri, sagte er: 'Mit dem Wort 
Masjid ist hier das Gebet gemeint.' 

4- Said ibn Dschubayr sagte: 'Mit diesem Wort ist die Anzahl der Glieder, auf denen die 
Sadschda (Niederwerfung) gemacht wird gemeint; und diese sind sieben: Zwei Füße, zwei 
Knie, zwei Hände und das Gesicht.' 

Ibnul Anbari hat diese Meinung bevorzugt und sagte: 'Die Glieder, durch die die 
Sadschda möglich wird, sind von ALLAH (subhanahu wa ta3ala) erschaffen. Deswegen darf der 
Mensch mit diesen Gliedern niemanden anderen Sadschda machen, außer ALLAH (subhanahu 

wa ta3ala).'    
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(Fakhruddin ar-Razi - Mafatihul Gayb) 

 


